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$enr geenrtes Mitgt¡ed,

wir möchten Sie herzl.ich zu unserer diesjährigen Vol"Lversarnml.ung einLaden.

Diese findet am Donnerstag, den 21. November 2019 im Mehrzweçksaat der Gemeinde Vomp
statt, Der tseginn ist um 18:30 Uhr (Achtung: keine Wartefrist),

TAGËSORÞNUNG

1, Eröffnung der Vollversamm[ung durch <Jen Oþmann und FeststeLLung der
Besch [ussfä h ig keit.

2, Geschäftsbericht 2019
a. Tätigkeitsbericht des Aufsichtsratsvorsitzenden Andreas Mair
b. Jahresbericht des Ot'mannes Andreas Jenewein
c. Bericht der Geschäft;führerin Elisabeth Frontu[, BA zum

Tourismusjahr 2O19 und Vorschau auf 2020
3. Jahresabschtuss2OlE

a. Berlcht des Obmannes Andreas Jenewein zum
Jahresabschluss 2O1B und zum Abschtussþericht des
Wirtsc haf ts prüf ers

b, GenehmiEung des Jahresabsch[usses 2O18
c. Ent[astung des Vorst:ndes und des Aufsichtsrates

4. Präsentation "Zukunfts- und Potentiatstudie: Liftantagen und wintersport in der
Silberregion Karwendet" der Firma Conos

5. Atl.fätl.iges

Zur Abstimmung in der VotlversammLung dürfen nur Angelegenheiten gebracht werden, die auf
der Tagesordnung stehen.

Tourismusverband Si[berregion Karwend€[,Münchrìer Straße 11,6130 Schwaz, österreich
T+43(0).5242 / 6324O, info@siLberregion-karwendet.corr, www.siLberregion-karwendet.com
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Der Entwurf des Jahresabschtusses 2018 und die Empfehl.ungen des Aufsichtsrates für die
Beschlussfassung Liegen fur die Dauer von einer V,ioche, das ist vom14J1,2019 bis e¡nschLiel3tich
21,11.2019, im Büro des Tourismusverbandes Sitberregion KarwendeL wãhrend der Burozeit zur
Einsichtnahme durch die Mitgtieder auf.

Die VottversammlunE wird vom Obmann einberufen und geteitet. Sie ist zu der für den Beginn
festgesetzten Zeit (18:30 Uhr) ohne Wartefrist und unabhängig von der AnzahL der anwesenden
ode.r vertretenen Mitgtieder beschtussfähig, wenn die Einþerufung nach 5 I Abs. 1 Tit"oter
Tourismusgesetz 2006 rechtzeitig und richtig erfolgt ist.

Bestimmungen uiber die Ausübung des Stimmrechts gemä'ß'Iiroter Tourismusgesetz 2O06 (S 8):
(1) Eigenberechtigte natürliche personen haben ihr Stimmrecht persönLich auszuÜben,
(2) Juristische Personen, Offene Gesel"Lschaften und KommanditEeseu.schaften haben ihr
Stimmrecht durch vertretungsþefugte Organe oder schriftLich bevoLl"m¿ichtigte prokuristen

auszuüben. Sind mehrere Personen vertretungsbefugt, so ist zur Ausübung des Stimmrechts ôus
diesen ein gemeinsamer Vertreter zu llestell"en. Personengemeirrschaften, die nach
l¡ürgerl"ichem Recht n¡cht rechtsfähig sind, haben ihr Stimmrecht durch ein schriftLich
bevol"l"mächtlgtes M itgl"ied auszuuben.
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Bestäti gun g Gemei trde:

Ausgehängt am: 04.11.2019
Abge no mmen ä m: 21.11,2419

Stem pet/U ntersch r¡ft
Andreas Jenewein
obmänn Tour¡smusvèrband SlLberregioñ KarwendeI

Tour¡srnusverband Silberregion Karwendet,Mür'ìchner Straße 11, 613O Schwô2, Österreich
f +4310}5242 / 6324O, info@sitber region-ka|werìciet.com, www.sitberregion-karwenc,et,coñì


